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Rechnungslegung

Aktuelles aus der Rechnungslegung
WirtschaftÜberblick über das neue Fachgutachten zur Rechnungslegung der Vereine 
sowie über den Comment Letter des AFRAC

MICHAEL DEICHSEL / MARIE-CHRISTIN INZINGER*)

In diesem Beitrag werden zwei aktuelle Themen der Rechnungslegung dar-
gelegt. Im ersten Teil wird das neue Fachgutachten des Fachsenats für Un-
ternehmensrecht und Revision (KFS/RL 19) dargestellt. Anschließend wird
im zweiten Abschnitt der Comment Letter des AFRAC zum EFRAG-Diskus-
sionspapier zu Kryptovermögenswerten und -schulden erläutert.

1. Das neue Fachgutachten zur Rechnungslegung der Vereine

Das neue Fachgutachten zur Rechnungslegung der Vereine1) wurde im April
2021 vom Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision verabschiedet. Die
bisherige Stellungnahme KFS/RL 19 zu ausgewählten Fragen zur Rechnungsle-
gung der Vereine wurde dadurch grundlegend überarbeitet. Es wurde ein neues
Fachgutachten geschaffen, das sich in sechs Kapiteln systematisch mit der
Rechnungslegung von Vereinen auseinandersetzt. Das neue Fachgutachten ist
auf alle Rechnungsjahre, die am oder nach dem 30. 6. 2021 enden, anzuwen-
den.2)

1.1. Rechtsgrundlagen und Anwendungsbereich 

Der erste Abschnitt umfasst die Rechtsgrundlagen und den Anwendungsbereich,
wobei folgende Tabelle einen Überblick über die gestaffelte Rechnungslegungsver-
pflichtung von Vereinen gibt:3)

Tabelle 1: Größenklassen der Vereine; Quelle: KFS/RL 19, Rz 3.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bestimmung der Vereinsgröße die Höhe der
gewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben bzw der Publikumsspenden maßgeblich, die

*) Michael Deichsel, MSc (WU) ist Senior Associate Tax bei KPMG in Wien sowie Universitätsassistent
(prae doc) am Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen an der WU Wien. Marie-Christin
Inzinger, MSc (WU) ist Berufsanwärterin bei der WTS Tax Service Steuerberatungsgesellschaft mbH
in Wien sowie Universitätsassistentin (prae doc) am Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungs-
wesen an der WU Wien.

1) KSW, Fachgutachten des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer zur Rechnungslegung der Vereine (beschlossen in der Sitzung des Fach-
senats für Unternehmensrecht und Revision am 19. 4. 2021 als Neufassung der Stellungnahme KFS/
RL 19); im Folgenden: KFS/RL 19.

2) Vgl KFS/RL 19, Rz 67.

klein mittelgroß groß

gesetzliche Bestimmung § 21 VerG § 22 Abs 1 VerG § 22 Abs 2 VerG

gewöhnliche Einnahmen/
Ausgaben

bis 1 Mio Euro über 1 Mio Euro bis 
3 Mio Euro

über 3 Mio Euro

Publikumsspenden bis 1 Mio Euro bis 1 Mio Euro über 1 Mio Euro

Rechnungslegung und 
Gewinnermittlung

EAR, Vermögens-
übersicht

Bilanz, GuV Bilanz, GuV und 
Anhang

3) Vgl KFS/RL 19, Rz 3.
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Rechnungslegungspflicht jedoch unabhängig von der Mitgliederzahl, der Anzahl der
Zweigvereine oder der Arbeitnehmeranzahl ist.4)

1.2. Begriffsdefinitionen

Da der Begriff der gewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben eine entscheidende Rolle
für die Größeneinordnung und somit für die Rechnungslegungspflicht spielt, verweist
der Fachsenat für die Auslegung des Begriffs „gewöhnlich“ auf § 231 UGB idF vor
2015, wonach alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu-
zurechnen sind, sofern keine Außergewöhnlichkeit nach § 233 UGB idF vor 2015 vor-
liegt.5) Vor dem RÄG 2014 wurden außergewöhnliche und gewöhnliche Geschäfte in
der GuV noch gesondert dargestellt. Auch wenn diese Regelung nicht mehr besteht,
können dennoch Kommentarliteratur und Ähnliches (idF vor 2015) für Auslegungszwecke
des Begriffs „gewöhnlich“ herangezogen werden. Grundsätzlich muss bei der Gewöhn-
lichkeit immer auf die Tätigkeit des Unternehmens abgestellt werden, wodurch zur Be-
urteilung von gewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben auch die Besonderheiten des
jeweiligen Vereins miteinzubeziehen sind.

Schopper/Weilinger.6) führen zu den Begrifflichkeiten des § 22 VerG aus, dass es frag-
lich sei, ob eine einheitliche Auslegung des Begriffs in Bezug auf die Bestimmung des
§ 21 Abs 3 VerG, welche vorsieht, dass Rechnungsprüfer auf ungewöhnliche Einnah-
men oder Ausgaben (insbesondere auf Insichgeschäfte) besonders einzugehen haben,
geboten sei. Als Beispiel für ungewöhnliche Einnahmen und Ausgaben iSd § 21 Abs 3
VerG werden Insichgeschäfte angeführt, wobei diese für Zwecke der Bestimmung der
Größe des Vereins nicht von vornherein auszuklammern, sondern deren Einbezug ein-
zelfallabhängig ist. Aufgrund der unterschiedlichen Normzwecke der Bestimmungen
sind ungewöhnliche Einnahmen und Ausgaben iSd § 21 Abs 3 VerG nicht immer mit
jenen, welche für die Rechnungslegungspflicht entscheidend sind, deckungsgleich.
Auf einen Vergleich bzw eine Gegenüberstellung der Begriffsdefinitionen verzichtet das
Gutachten. Dieses stellt jedoch klar, dass bei Verstößen gegen die Statuten des Vereins
oder gegen den Vereinszweck jedenfalls eine Außergewöhnlichkeit vorliegt. Bei großen
und mittelgroßen Vereinen können zur Beurteilung der Größenkriterien auch die gewöhn-
lichen Erträge oder Aufwendungen herangezogen werden.7)

Das neue Fachgutachten geht weiters auf Mitgliedsbeiträge, Subventionen sowie Spen-
den und sonstige Zuwendungen ein, welche allesamt in § 22 Abs 2 VerG genannte Ein-
nahmen darstellen, die üblicherweise als gewöhnlich zu qualifizieren sind. Der Subven-
tion, welche von der öffentlichen Hand gewährt wird, muss stets ein förderungswürdi-
ges Verhalten bzw ein förderungswürdiger Zweck zugrunde liegen, wobei Spenden
sowie sonstige Zuwendungen nicht von der öffentlichen Hand stammen und gewidmet
oder vorbehaltslos geleistet werden können.

Zur Frage des Zeitpunkts der Erfassung der Forderung auf die Subvention sowie zur
Bilanzierbarkeit wird auf die AFRAC-Stellungnahme 6: Zuschüsse im öffentlichen Sektor
(UGB) verwiesen. Demnach ist die Forderung auf die Subvention dann anzusetzen,
wenn der Verein am Abschlussstichtag die sachlichen Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Subvention erfüllt hat und diese spätestens zum Zeitpunkt der Aufstellung
des Abschlusses ohne Auszahlungsvorbehalt bewilligt ist. Besteht jedoch ein Rechts-
anspruch auf die Subvention, muss keine Bewilligung vorliegen, es muss aber der er-
forderliche Antrag bereits ordnungsgemäß gestellt worden sein oder mit einer an Sicher-

4) Vgl KFS/RL 19, Rz 4.
5) Siehe dazu ausführlich Bergmann in Straube/Ratka/Rauter, UGB II/RLG3 (2017) § 233 idF vor 2015.
6) Schopper/Weilinger in Weilinger/Fuhrmann, VereinsG (Stand 1. 10. 2018, rdb.at) § 21 Rz 13.
7) Vgl KFS/RL 19, Rz 9.
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heit grenzenden Wahrscheinlichkeit gestellt werden.8) Bei den sonstigen Zuwendungen
wird im Fachgutachten festgehalten, dass ehrenamtliche Tätigkeiten für den Verein
(Zeitspenden) sowie Nutzungseinlagen im Rechnungswesen nicht zu erfassen sind,
wobei diese unter Umständen zu einer Angabe im Anhang führen können.9)

1.3. Einfache Rechnungslegung

Im dritten Abschnitt wird die einfache Rechnungslegung nach § 21 VerG erläutert.
Kleine Vereine haben eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu führen, wobei das Fach-
gutachten eine Mindestgliederung für diese empfiehlt.10) Die Buchführungspflicht be-
steht ab dem ersten Geschäftsvorfall und kann somit bereits ab der Eröffnung des
Bankkontos oder früher bestehen. Nach Ende des Rechnungsjahres, welches auch von
dem Kalenderjahr abweichen, jedoch nicht länger als zwölf Monate sein darf, muss das
Leitungsorgan innerhalb von fünf Monaten eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung samt
Vermögensübersicht (in Staffel- oder Kontoform) aufstellen. In der Vermögensübersicht
kann aus Vereinfachungsgründen auf die Aufnahme von Rückstellungen verzichtet wer-
den.11) Weiters sieht das Fachgutachten für kleine Vereine ein Wahlrecht für die Bewer-
tung von Anlagevermögen (mit Ausnahme geringwertiger Vermögensgegenstände ge-
mäß § 204 Abs 1a UGB) vor, wobei entweder die Investitionsausgaben sofort oder Ab-
schreibungen berücksichtigt werden können.12)

1.4. Qualifizierte Rechnungslegung

Im Unterschied dazu sind große und mittelgroße Vereine zu einer qualifizierten Rech-
nungslegung verpflichtet, wobei große Vereine einen erweiterten Jahresabschluss auf-
stellen müssen und daher neben Bilanz und GuV auch einen Anhang erstellen müssen.
Mittelgroße Vereine müssen jedenfalls in den Erläuterungen darlegen, welche Rech-
nungslegungsgrundsätze angewendet wurden.13) Ein Lagebericht ist sowohl bei großen
als auch mittelgroßen Vereinen nicht notwendig. Zur Beurteilung und Inanspruchnahme
von größenabhängigen Erleichterungen (§ 221 UGB) bei großen Vereinen sind die Um-
satzerlöse heranzuziehen, wodurch Einnahmen wie Spenden oder Mitgliedsbeiträge für
die Beurteilung dieser Werte nicht angesetzt werden, da es sich um keine Umsatzerlöse
iSd § 189a Z 5 UGB handelt. Weiters weist das Gutachten darauf hin, dass im Abschluss
dargestellt werden muss, wenn Auflagen für zweckgebundene Spenden und Zuwendun-
gen noch nicht erfüllt worden sind.14) Diese Verpflichtung für das Folgejahr bzw die Fol-
gejahre ist entweder als gesonderter Passivposten vor den Verbindlichkeiten oder im
Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Bei Erfüllung der
Auflagen wird der Passivposten aufgelöst. Der dabei entstehende Ertrag wird dann mit
Zuweisungen zu diesem Passivposten in dem Rechnungsjahr saldiert. Bei Anlagegütern,
welche mit einer Zweckwidmung zugewendet werden, ist ein Passivposten in Höhe der
fiktiven Anschaffungskosten zu bilden; bei solchen, die aus zweckgewidmeten Mitteln
finanziert wurden, ist ebenfalls ein Posten auf der Passivseite in der Höhe des Teils der
Anschaffungskosten einzustellen, welcher aus den zweckgewidmeten Finanzmitteln
stammt. Die Auflösung dieses Postens erfolgt analog zur planmäßigen oder außerplan-
mäßigen Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstands. Durch diese Art der
Bilanzierung soll sichergestellt werden, dass

8) Vgl AFRAC, AFRAC-Stellungnahme 6: Zuschüsse im öffentlichen Sektor (UGB) (2015) Rz 21.
9) Vgl KFS/RL 19, Rz 17.
10) Zur Mindestgliederung siehe KFS/RL 19, Rz 21.
11) Vgl KFS/RL 19, Rz 22.
12) Vgl KFS/RL 19, Rz 24.
13) Vgl KFS/RL 19, Rz 34.
14) Vgl KFS/RL 19, Rz 36 ff.
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• in der GuV die in den einzelnen Rechnungsjahren gewährten Zuwendungen vollstän-
dig ersichtlich sind,

• die an auflagengebundenen Zuwendungen in dem Jahr in das Ergebnis einfließen, in
denen die entsprechenden Aufwendungen getätigt werden bzw in denen aufgrund
der Anschaffungen Zuweisungen an den Passivposten erfolgen, sowie

• die Abschreibungen und Ergebnisse aus dem Abgang von Anlagevermögen, welches
aus zweckgewidmeten Mitteln finanziert wurde, durch die Erträge aus der Auflösung
des Passivpostens ausgeglichen bzw berichtigt werden.15)

Das neue Fachgutachten sieht auch eine Empfehlung für die Gliederung des Eigenka-
pitals vor, wonach dieses in Vereinskapital und Rücklagen aufzuteilen ist.16) Sollte eine
Bildung von Rücklagen für bestimmte Projekte, die ein Verein umsetzen möchte, er-
folgen, müssen ein ausreichender Nachweis zur geplanten Verwendung sowie eine Ab-
stellung auf eine dem Statutenzweck zugutekommende Verwendung erfolgen.

1.5. Sonstiges

Nach der Erläuterung des Rechnungslegungsübergangs bei Überschreiten/Unter-
schreiten der Schwellenwerte und Angabe des Anwendungszeitpunkts finden sich ab-
schließend im Anhang des Fachgutachtens zwei Varianten für den Ausweis der Erträge
und Aufwendungen im Anhang.

2. AFRAC Comment Letter zum EFRAG-Diskussionspapier zu Kryptovermögenswerten 
und -schulden

2.1. Krypto-Assets als Neuland für die IFRS

Am 29. 6. 2021 hat das Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC)
einen Comment Letter zum im Juli 2020 erschienenen EFRAG-Diskussionspapier „Ac-
counting for Crypto-Assets (Liabilities): Holder and Issuer Perspective“ veröffentlicht, in
dem sich das AFRAC erstmals mit der Bilanzierung und Bewertung von Krypto-Assets
in den IFRS sowie den mit der Beschaffenheit von Krypto-Assets einhergehenden Pro-
blemstellungen in der internationalen Rechnungslegung befasst.

Grundsätzlich sind drei Kategorien von Kryptovermögenswerten zu unterscheiden:17)

• Finanzinstrumente basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) – somit
als Krypto-Assets zu qualifizieren;

• digitales Zentralbankgeld, sogenannte central bank digital currency (CBDC);
• immaterielle DLT-basierende Krypto-Assets, die in den letzten Jahren entstanden

sind, wie Münzen oder Token, die ein hybrides Instrument darstellen, das die wirt-
schaftlichen Kriterien von immateriellen Vermögenswerten, Bargeld und Finanzins-
trumenten erfüllen kann.

2.2. Abbildung von DLT-basierten Finanzinstrumenten und digitalem Zentralbankgeld  

Während bei den Finanzinstrumenten – basierend auf der Distributed-Ledger-Techno-
logie und dem digitalen Zentralbankgeld (dh CBDCs) – laut AFRAC keine Änderungen
der bereits existierenden IFRS erforderlich sind, da Verträge, die bisher auf dem Han-
delsrecht oder dem Sachenrecht beruhten, nach wie vor eine klar erkennbare Vertrags-
grundlage darstellen, selbst wenn diese DTL-basiert sind, und CBDCs direkt von Natio-
nal- oder Zentralbanken ausgegeben und daher ohnehin alle Merkmale gesetzlicher

15) Vgl KFS/RL 19, Rz 41.
16) Zur Gliederung des Eigenkapitals siehe KFS/RL 19, Rz 56.
17) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper „Accounting for Crypto-Assets (Liabilities)“

(22. 6. 2021) 3.
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Zahlungsmittel erfüllen, besteht bei der dritten Kategorie noch Handlungsbedarf.18) Die
derzeit seitens des IFRS IC sowie des Fachschrifttums vorgeschlagene Anwendung
von IAS 2 und IAS 38 kann dem wahren wirtschaftlichen Gehalt solcher Assets kaum
Rechnung tragen, da es sich bei Krypto-Assets um hybride Vermögenswerte handelt,
die sowohl Charakteristika von Finanzinstrumenten, immateriellen Vermögenswerten
als auch Zahlungsmitteln – in unterschiedlicher Gewichtung je nach Ausgestaltung des
konkreten Assets – aufweisen.19)

Das Hauptproblem besteht im Wesentlichen darin, dass viele dieser Krypto-Assets
zwar in einer wirtschaftlichen Gesamtschau sämtlicher Charakteristika Finanzinstru-
mente iSd IAS 32 darstellen würden, es jedoch an einem eindeutig identifizierbaren
Vertragspartner mangelt. Daher empfiehlt das AFRAC eine Klarstellung der Definition des
Vertrags iSd IAS 32.11. Aufgrund der eingangs bereits dargelegten Zahlungsmittel-
eigenschaft mancher Assets wird des Weiteren eine Klarstellung empfohlen, dass es
sich beim Begriff „Zahlungsmittel“ iSd IAS 32.A3 ausschließlich um sogenanntes „Fiat-
geld“ (dh gesetzlich anerkannte Zahlungsmittel) handelt.20)

Darüber hinaus sind unter diese dritte Kategorie ebenfalls solche Krypto-Assets zu
subsumieren, die weder in einer wirtschaftlichen Gesamtschau Finanzinstrumente iSd
IFRS darstellen noch an einen Vertrag gebunden sind. Aufgrund der teils extrem hohen
Volatilität sowie der hybriden Eigenschaften stoßen auch hier IAS 2 und IAS 38 an ihre
Grenzen, jedoch wäre keine Ausweitung des IAS 32 und folglich eine Erfassung als Fi-
nanzinstrumente angedacht, sondern viel eher die Schaffung eines separaten, prinzi-
pienorientierten Standards seitens des IASB, was einem von drei möglichen Lösungs-
ansätzen seitens EFRAG entspricht. Die beiden anderen Optionen, nämlich die Adap-
tierung bereits existierender Standards bzw keine Änderungen vorzunehmen, werden
seitens AFRAC nicht empfohlen, da Ersteres zu unübersichtlichen Überschneidungen
und einer Vielzahl an Ausnahmebestimmungen führen würde, sowie Zweiteres zu nicht
vergleichbaren Jahresabschlüssen.21)

2.3. Neuer Standard für nicht-finanzielle Vermögenswerte als Tor zur Fair-Value-Bewertung?

Ziel der Schaffung eines neuen Standards ist in beiden Fällen eine Bewertung zum bei-
zulegenden Zeitwert (fair value) mit Erfassung der Wertschwankungen in der Gewinn-
und Verlustrechnung (FVTPL) oder im sonstigen Ergebnis (FVTOCI) nach dem Vorbild
des Geschäftsmodellkriteriums des IFRS 9.22)

Abgesehen von Klarstellungen, die insbesondere wiederum das Erfordernis des Vorlie-
gens eines (eindeutig identifizierbaren) Vertrags beinhalten, kann die IFRS-Rechnungs-
legung emittentenseitig mit den bereits existierenden Standards (dh insbesondere
IFRS 15, IFRS 9, IAS 32 und IAS 37) weitestgehend adressiert werden, wenngleich es
auch hier in Einzelfällen zu verzerrten Darstellungen der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage kommen könnte. Auch die Darstellung von treuhänderischen Gestaltungen
iZm Krypto-Assets sollte weitestgehend unberührt bleiben, da diese in der Praxis be-
reits jetzt oftmals mit einem hohen Maß Komplexität behaftet ist und eigene Standards
für derartige Gestaltungen in Bezug auf Krypto-Assets das Komplexitätsniveau ledig-
lich erhöhen würden, ohne gleichzeitig einen entsprechenden Mehrwert für das bilan-
zierende Unternehmen zu schaffen. Als wirtschaftlicher Eigentümer ist stets anzusehen,
wer die Verfügungsmacht über den private key (der analog zur TAN-Authentifizierung
bei einer Banktransaktion angesehen werden kann) ausüben kann.23)

18) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 2.
19) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 5 f.
20) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 8 ff.
21) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 6.
22) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 2.
23) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 2.
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Anderslaufend gestaltet sich die IFRS-Rechnungslegung auf Seiten des erwerbenden
Unternehmens, da hier – wie bereits weiter oben ausgeführt – eine Bilanzierung den
tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend aufgrund der Ausgestaltung
sowie Eigenschaften von Krypto-Assets auf Basis der derzeitigen Ausgestaltung der
IFRS wohl kaum möglich sein wird. Dies soll eben durch die Einführung eines neuen
Standards adressiert werden.24)

Abschließend sei festgehalten, dass insbesondere der eigens zu entwickelnde Standard
nicht ausschließlich auf Krypto-Assets beschränkt werden sollte, sondern nach Ansicht
von AFRAC aufgrund der hohen Dynamik und Schnelllebigkeit Investitionen in nicht-
finanzielle Vermögenswerte allgemein umfassen sollte.25) Dies wirft selbstverständlich
die Frage auf, wie mit dem bestehenden IAS 40 umgegangen werden sollte, da sodann
durchwegs Überschneidungen zu erwarten wären. Man darf daher gespannt die weite-
ren Entwicklungen abwarten.

Auf den Punkt gebracht

Das im April 2021 umfassend überarbeitete Fachgutachten zur Rechnungslegung der
Vereine (Neufassung der Stellungnahme KFS/RL 19) stellt die Rechtsgrundlagen, den
Anwendungsbereich sowie die an die Größenklassifizierung gekoppelten Rechnungs-
legungspflichten in neuer Ordnung dar. Diverse Rechtsbegriffe, allen voran die Auslegung
des Wortes „gewöhnlich“ sowie weitere Begriffe, wie jene der Mitgliedsbeiträge, Sub-
ventionen und Spenden, erfahren nun eine umfassende Bestimmung. Durch dieses
Fachgutachten, welches auch ergänzende Erläuterungen zu den Anhangsangaben
enthält, wird eine weitreichende Systematisierung der Rechnungslegung von Vereinen
vorgenommen.

Darüber hinaus beschäftigte sich das AFRAC mit den in den IFRS vorhandenen Problem-
stellungen bei der Rechnungslegung von Krypto-Assets, wobei dies nicht pauschal be-
trachtet werden kann, sondern eine Unterteilung in drei Kategorien (auf DLT basierende
Finanzinstrumente, digitales Zentralbankgeld sowie die Eigenschaften von Finanzinstru-
menten, immateriellen Vermögenswerten und Zahlungsmitteln verbindenden Hybrid-
Intangibles) zu erfolgen hat. Während die derzeit anzuwendenden IFRS die Rechnungs-
legungsfragen der ersten beiden Kategorien lösen können, braucht es für die dritte Kate-
gorie einen eigenen, neuen Standard, um dem hybriden Charakter sowie dem wirtschaft-
lichen Gehalt Rechnung tragen zu können. Nicht zuletzt aufgrund von Abgrenzungsfragen
wird dies Adaptierungen der jetzigen IFRS nach sich ziehen.

24) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 2.
25) Vgl AFRAC, Comments on the EFRAG Discussion Paper, 2.

Jahresbericht 2020 des ERP-Fonds
Am 28. 9. 2021 wurde der Jahresbericht 2020 des ERP-Fonds (ERP = European Reco-
very Program) samt Corporate-Governance-Bericht (III-426 dB) im Wirtschaftsaus-
schuss einhellig angenommen. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Kreditvolumen von
rund 592 Mio Euro für 1.228 Projekte vergeben, womit Investitionen in Höhe von rund
1.023 Mio Euro unterstützt wurden. 98,7 % der Zusagen und 87,9 % der Finanzie-
rungsleistung gingen an kleine und mittlere Unternehmen. Die Finanzierungen gingen
dem Bericht zufolge mit ca 85 % der ERP-Kreditzusagen zum überwiegenden Teil an
die Sektoren Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen.
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